Pressemitteilung���Rechtsfolgen des israelischen Mauerbaus vor den Internationalen Gerichtshof bringen!��pax christi: Bundesregierung muss Mauer-Gutachten unterstützen � ��Die Friedensbewegung pax christi hat Bundesaußenminister Joschka Fischer aufgefordert, den Internationalen Gerichtshof bei der Erstellung eines Mauerbau-Gutachtens zu unterstützen. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag soll die Rechtsfolgen des israelischen Mauerbaus unter Berücksichtigung der Normen und Grundsätze des Völkerrechts, einschließlich des Vierten Genfer Abkommens von 1949 beurteilen. Dieses Abkommen ist für die beiden Konfliktparteien bindend. Die internationale Staatengemeinschaft sei verpflichtet humanitäres Völkerrechts in Situationen militärischer Besatzung durchzusetzen. Nur wenn Staaten wie die Bundesrepublik dieser Verpflichtung nachkommen, kann dem Recht des Stärkeren die Stärke des Rechts entgegen gesetzt werden. 





Der Staat Israel habe das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung vor verbrecherischen Gewalttaten wie Selbstmordanschlägen zu schützen. Die israelische Regierung sei bei der Wahl ihrer Mittel aber auch verpflichtet, die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete vor langfristigen Schäden und ungerechtfertigtem Leiden zu bewahren. �


Der von der israelischen Regierung gewählte Mauerverlauf erfüllt nach Ansicht von pax christi nicht diese Bedingung. Der Verlauf der rund 60 Meter breiten Anlage weicht fast überall deutlich von der Waffenstillstandslinie von 1949 ab und schneidet teilweise tief ins Westjordanland ein. Für den Bau wurde in großem Ausmaß Landbesitz palästinensischer Familien enteignet und Privateigentum zerstört. Die Härten, die diese Maßnahmen für die Zivilbevölkerung verursachen, sind nicht durch militärische Erfordernisse gerechtfertigt. Als Handlungen einer Besatzungsmacht sind sie daher unverhältnismäßig und stellen eine Verletzung des humanitären Völkerrechts dar. Zudem steht die "De-facto-Annexion großer Gebietsteile" (UN-Resolution A/RES/ES-10/14) in unübersehbarem Zusammenhang mit einem offenen Verstoß gegen das Vierte Genfer Abkommen: die israelische Besiedlung besetzter Gebiete einschließlich Ost-Jerusalems.





Bad Vilbel, den 28.1.2004
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